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Memorandum, die Arbeit der Hilfskooperative betreffend
Juni 2000

1985 am 27. Januar wurde in Tel Aviv die Internationale Hilfskoope-
rative gegründet. Sie kam auf Initiative von Frau Lili Kopecky, dama-
lige Generalsekretärin der israelischen Sektion des Internationalen
Auschwitzkomitees zu Stande. Zu den ersten Mitgliedern zählten u.a.
Erich Kulka und Ernst Foltys, Vorstandsmitglieder des israel. Au-
schwitzkomitees und von Münchhausen. Die Gründer/innen beschlos-
sen, nach Möglichkeit für alle NS-Opfer, unabhängig von ihrer ethni-
schen und religiösen Herkunft, ehrenamtlich tätig zu werden.

1985 im Mai fand nach einer Gedenkfeier für die als Widerstands-
kämpferinnen geehrten Zwangsarbeiterinnen der Weichsel-UNION
die 1. Konferenz der Hilfskooperative in Düsseldorf zum Thema der
Entschädigung statt.

1986 im Februar in Frankfurt am Main in den Geschäftsräumen der
Jewish Claims Conference, gab es eine Verabredung mit dessen Di-
rektor Herrn Katzenstein und Frau Lili Kopecky sowie K. v. Münch-
hausen dahingehend, daß die Aktivitäten der Kooperative von Seiten
der JCC begrüßt werden.

1986 im November  Verabredung einer außergerichtlichen Regelung
mit der damaligen Ministerin Frau Süßmuth mit Frau Kopecky und v.
Münchhausen zu Gunsten der Mengele-Zwillinge, die daraufhin von
Seiten der Bundesregierung erstmals eine individuelle Entschädigung
für die medizinischen Experimente erhalten.

November 1986 gab die Hilfskooperative (Kopecky und v. Münch-
hausen) mit Unterstützung von Willy Brandt in Bonn im Saal der
SPD-Bundestagsfraktion eine Bundespressekonferenz zur Frage der
Zwangsarbeiterentschädigung.

1987 im Juli  fand in Ramat Gan in Israel die 2. Konferenz der Ko-
operative zur Frage des Vorgehens gegen deutsche Firmen und Kom-
munen um Entschädigungsleistungen statt.

1987 im Juni  war von Münchhausen als sachverständiger Gutachter
für das israelische Auschwitzkomitee vor dem Innenausschuß des
Deutschen Bundestages tätig, wo eine öffentliche Anhörung zur NS-
Opferentschädigung durchgeführt wurde.
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1987 im September richtete die Bremer Landesregierung auf Anregung von Münchhausens einen Härte-
fonds für sogenannte vergessene NS-Opfer ein. Noch nicht entschädigte Landeskinder, die im KZ waren,
wie Kommunisten, Homosexuelle, Sinti und Roma etc., etc. p.p.  erhalten dadurch erstmals Hilfs-Leistun-
gen.

Im Jahr 1988 verhandelte die Kooperative mit dem Außenministerium der DDR um Entschädi-
gungen, nachdem der Vorsitzende des World Jewish Congreß, Bronfman, vom Herrn Staatsratsvorsit-
zenden Honecker den Großen Vaterländischen Verdienstorden erhalten hatte. Die Verhandlungen werden
von der DDR abgebrochen. Bronfman fordert weder von der DDR noch von der Bundesrepublik während
seines Aufenthaltes ausstehende Entschädigungen.

Von 1986 bis 1989   wurde im Auftrage einiger hundert ehemaliger Zwangsarbeiter/innen mit dem Senat
der Hansestadt Bremen und der Firma UNION-Fröndenberg – die ehemals die Munitionsfirma in Au-
schwitz: „Weichsel-Metall-Union“ war, um entgangenen Lohn verhandelt. Da die Verhandlungen ergeb-
nislos blieben, wurden Prozesse vorbereitet, die mit Spendengeldern bezahlt werden sollten. Da der Bun-
desvorstand der Partei die „Grünen“ ohne Angabe von Gründen ihre Finanzzusage nach einem halben
Jahr Prozeßvorbereitung überraschend zurückzog, kam es in der Hilfskooperative vorübergehend wegen
der unbezahlten Rechnungen zu einer monetären Krise. Ein „Sit In“ von Frau Kopecky und v. Münchhau-
sen im Bonner Parteibüro beeindruckte den für das Desaster verantwortlichen Grünen Parteisekretär
Herrn Vesper nicht.

1990 wurde namens einer Gruppe ehemals polnischer, ungarischer und rumänischer Zwangsarbeiterin-
nen, die in Auschwitz selektiert und durch die Bremer Stadtverwaltung für Bauarbeiten eingesetzt wurde,
Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland im Landgericht Bremen eingereicht.

1991 wurde im Landgericht Bonn eine weitere Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland einge-
reicht. Die Kläger/innen waren Zwangsarbeiter/innen bei der in Fröndenberg an der Ruhr ansässigen
UNION-Fröndenberg, die im Kriege als Weichsel-UNION Munition im Industrie-Komplex-Auschwitz
produzierte.

1992 gab auf Antrag von Münchhausens nach Art. 115 der Verfassung der Freien Hansestadt Bremen die
Staats- und Universitätsbibliothek Bremen nach einem Beschluß der Landesregierung bei ihr bis dahin
illegal befindliches ehemals geraubtes Vermögen an ehemalige Besitzer und Erben zurück.

Anläßlich einer Gedenkfeier in Yad Vashem für vier Widerstandskäpferinnen der UNION fand im Juli
1992 in Tel Aviv die 3. Konferenz der Kooperative statt. Die Kooperative beschloß, ihre internationale
Arbeit auszudehnen.

1993 erklärten die Landgerichte Bremen und Bonn, daß sie den Zwangsarbeiterklagen dem Grunde nach
statt geben würden. Wegen völkerrechtlicher Fragen wurden die Prozesse unterbrochen und das Bundes-
verfassungsgericht Karlsruhe nach Art. 100 GG angerufen

Im Juli 1993 fand in Ramat Gan die 4. Konferenz der Kooperative zum Thema Öffentlichkeitsarbeit
gegen deutsche Firmen und die Bundesregierung statt. Beschluß: Vor einem Gerichtsentscheid keine
Pressearbeit.

Nach dreimaliger Suspendierung (Gesamtdauer ca. fünf Jahre) vom Dienst in den Jahren 1986 bis
1993 durch den Bremer Bürgermeister erhielt von Münchhausen auf Initiative der Universität Bre-
men dort eine Stelle als Wissenschaftlicher Mitarbeiter mit dem Schwerpunkt: Erforschung der Ge-
schichte der Juden.  Die Suspendierungen waren nach schriftlicher und mündlicher Abmahnung erfolgt,
nicht gegen die Interessen der Bundesrepublik zu handeln. Mehrfache Anträge auf Verleihung des Bun-
desverdienstkreuzes, die mit Unterstützung des Bremer Landesrabbiners, der Bundestagspräsidentin
Frau Prof. Süßmuth und Prof Léon Poliakov CNRS/Sorbonne/Paris erfolgten, wurden von den Bremer
Bürgermeistern Scherf und Wedemeier wegen Ordensunwürdigkeit zurückgewiesen.
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Von Juli 1993 bis September 1996 war die Hilfskooperative im verfassungsrechtlichen Verfahren
ohne anwaltliche Hilfe. Der zuständigen Bremer Kanzlei wurde im Juli 1993 (im Zusammenhang mit
unerwünschten Ereignissen während des Golfkrieges und späterhin mit dem Ersten Deutschen Fernsehen)
das Mandat entzogen. Die Durchführung des Rechtsstreites und die Fertigung der entsprechenden Schrift-
sätze wurden vom Bevollmächtigten Klaus von Münchhausen erfolgreich erledigt.

Im Juli 1996 gab das Bundesverfassungsgericht Karlsruhe der Klageseite Recht: Ausländer können
individuell vor deutschen Gerichten ihre als Reparationsleistung zu verstehende – durch den aus dem
Londoner Schuldenabkommen im Art. 5 her rührenden Fristaufschub bisher unerledigt gebliebene -
Zwangsarbeiterentlohnung individuell einklagen. Sie sind nicht allein und ausschließlich auf bilaterale
oder internationale Reparationsvereinbarungen angewiesen. Das Bundesverfassungsgericht eröffnete mit
diesem am angelsächsischen Völkerrecht orientierten Präzedenzurteil die Debatte um die noch ausstehen-
de Zwangsarbeiterentschädigung als individuelles, der Mediation nicht unterfallendes, Reparationsgut.

Im September 1997 fand in der Tel Aviv – Universität die 5. Konferenz der Kooperative mit dem
Thema der Ausweitung der außergerichtlichen Aktivitäten gegen deutsche Firmen in der Zwangsarbeiter-
frage statt.

Im November 1997 verurteilte das Landgericht Bonn in einem Präzedenzurteil erstmals in der deutschen
Geschichte die Bundesrepublik Deutschland zur Lohnzahlung an eine der Klägerinnen. Einige der Kläge-
rinnen wurden wegen anderer Leistungen aus dem Bundesentschädigunsgesetz abgewiesen.

Der Bevollmächtigte v. Münchhausen verhandelte auf Beschluß der Kooperative ab November 1997 mit
der Firma Diehl/Nürnberg für ca. einhundertfünfzig jüdische Frauen aus Ungarn und Polen erfolgreich
um eine Lohnzahlung. Die Zahlung erfolgt ab Februar 1998 individuell. Dies wurde zu einem weiteren
Präzedenzfall in der Privatindustrie, der sich aus der neuen deutschen Rechtssprechung ergab.

Von Februar 1998 bis Juni 1998 verhandelte der Bevollmächtigte mit der Regierung des Landes Nie-
dersachsen und dem Vorstand der Volkswagen A.G Wolfsburg um eine Lohnzahlung für ca. 200
ehemals polnische und ungarische jüdische Zwangsarbeiterinnen. Das Bundesland Niedersachsen hält ei-
nen VW-Aktienstock von 20%, sodaß eine Klage sich auch gegen das Bundesland richten müßte.

Im Mai 1998  machte die US-Anwaltskanzlei M. Weiss dem Bevollmächtigten von Münchhausen durch
ihre Agentin Deborah Sturman ein erstes Aufkaufangebot. Von Münchhausen wurde aufgefordert, seine
z. Zt. mehr als tausend Vollmachten aus monetären Gründen an US-Anwälte zu übertragen. Auf den
Bundesminister der Justiz a. D. Dr. Vogel wurde vergebens versucht, entsprechend Einfluß zu nehmen.

Anfang Juni  1998 fand in Tel Aviv die 6. Konferenz zur Sachstandsinformation der Kooperative statt.

Mitte Juni 1998 sagte der Ministerpräsident des Landes Niedersachsen und Kanzler-Kandidat der SPD,
Gerhard Schröder, dem Bevollmächtigten von Münchhausen in einem persönlichen Brief zu, daß die
VW-Zwangsarbeiter sofort entschädigt werden sollen und er im Falle einer Kanzlerschaft die
Zwangsarbeiter durch eine gesetzliche Regelung entschädigen lassen werde.

Ende Juni 1998 fand auf Einladung von Ministerpräsident Schröder ein Gespräch in der niedersächsi-
schen Staatskanzlei statt. Eingeladen waren Herr Ignatz Bubis, seinerzeitiger Vositzender des Zentralrates
der Juden in Deutschland und Vizepräsident der Jewis Claims Conference und der Bevollmächtigte von
Münchhausen. Die Ziele von Gerhard Schröder wurden erörtert und von Münchhausen gebeten, von sei-
nen Prozeßplänen angesichts der Ziele des Kanzlerkandidaten Abstand zu nehmen. Von Münchhausen
akzeptierte die Wünsche des Ministerpräsidenten und sagte Rechtsfrieden – also keine weiteren Klageer-
hebungen - zu. Herr Bubis begrüßte die Entwicklung ausdrücklich und sagte ihr seine Unterstützung zu.
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Im Juli 1998 richtete Ministerpräsident Schröder auf Initiative des Bevollmächtigten von Münchhau-
sen eine Arbeitsgruppe unter Leitung des Bundesministers der Justiz a.D. Dr. Vogel zur Vorbereitung
eines Zwangsarbeiterentschädigungsgesetzes ein. Die Arbeitsgruppe legte dem Kanzlerkandidaten

Schröder im September 1998 alternierende Entwürfe für eine schnelle Gesetzgebung in Form von bereits
vorhandenen Stiftungsmodellen nach einem erhofften Wahlsieg vor.

Ende Juli 1998 antwortete Herr Bundespräsident Herzog dem Bevollmächtigten von Münchhausen auf
eine von ihm vorgelegte Eingabe, er könne eine Schirmherrschaft über eine Bundesstiftung für Zwangs-
arbeiter aus verfassungsrechtlichen Bedenken heraus nicht übernehmen.

Ende August 1998 sagte darauf hin Bundespräsident a.D. Herr von Weizsäcker  dem Bevollmäch-
tigten von Münchhausen in einem persönlichen Gespräch in seinen Diensträumen in Berlin zu, gegebe-
nenfalls eine Schirmherrschaft für eine deutsche Stiftung zur Zwangsarbeiterentschädigung zu überneh-
men. Deutsche Großfirmen, wie Siemens, Daimler und Bosch und auch Volkswagen, erklärten zur selben
Zeit ihre Bereitschaft, eine Bundesstiftung mit zu initiieren und mit zu finanzieren.

Ende August 1998 erklärte Herr Ignatz Bubis gegenüber DPA sein Verständnis und seine Sympathie mit
jenen deutschen und US-Anwälten, die deutsche Firmen, so die DEGUSSA und die SIEMENS AG in den
USA in sogenannten Massenklagen auf Lohnforderungen verklagen wollen, obwohl beide Firmen entwe-
der die Lohnforderungen schon beglichen haben, bzw. sich in der Vorbereitung einer firmeneigenen Aus-
zahlung befanden und die deutsche Groß-Industrie nach den Bundestagswahlen in jedem Falle eine Stif-
tung errichten wollte.

November 1998  Verhandlungen von Münchhausens mit den - neben Alt-Bundespräsident v. Weizsäcker
– zwei weiteren Kuratoriumsmitgliedern der Volkswagenstiftung, dem isr. Premier Minster a.D. Shimon
Peres in Tel Aviv und dem österr. Alt-Bundeskanzler Vranitzki in Wien über die Höhe der Individuallei-
stungen an die Zwangsarbeiter und die Einbeziehung der Hinterbleibenen – Witwen und Witwer - in den
Leistungskatalog. Ergebnis: Leistungen werden ab 1. Juli 1998 gezahlt, auch an Hinterbliebene und pro
Person 10.000.- DM.

Nov. 1998 fand eine Versammlung von ca 100 ehemaligen VW-Zwangsarbeitern in Naharia statt.
Mit Hilfe der Kooperative wurden der KPMG-Treuhand, die im Auftrage von Volkswagen die Auszah-
lungen vornimmt, während der Versammlung die von der Kooperative vorbereiteten Unterlagen überge-
ben, Personenüberprüfung vorgenommen und dann innerhalb von vier Wochen die Auszahlungen von pro
Person 10.000.-DM vorgenommen. Auch die nichtjüdischen Zwangsarbeiter in Osteuropa und aus den
Niederlanden, etwa 3000 bis 4000 Personen, wurden aus dem VW-.Fonds bezahlt.

Im Januar 1999 wurde die im Juli 1998 gegründete Sachverständigen-Arbeitsgruppe auf Anregung
von Bundesministers der Justiz a.D. Vogel wegen fehlender Unterstützung des Bundeskanzler aufge-
löst. Kanzleramtsminister Hombach setzte eine eigene Arbeitsgruppe ein, die ihren Schwerpunkt in der
Verhandlung mit US-Anwälten sieht und eine schnelle deutsche Gesetzgebung und Entschädigung ab-
lehnte.

Im Januar 1999 reichte der Bevollmächtigte von Münchhausen in München beim Siemens Konzern die
von der Kooperative bearbeiteten Unterlagen von ca. 200 ukrainischen ehemaligen Häftlingsfrauen aus
dem KZ-Ravensbrück ein. Der Konzern hatte sich im Juli 1998 zur Auszahlung an firmeneigene
Zwangsarbeiter/innen bereit erklärt und übernahm die Auszahlung.

Im März 1999 kündigte von Münchhausen und eine von ihm beauftragte Kölner Rechtsanwaltskanzlei
während einer Bundespressekonferenz in Bonn wegen der stornierenden deutsch-amerikanischen Ent-
schädigungsverhandlungen und einer angeblich drohenden Verjährung weitere Klagen von Zwangsarbei-
tern aus Polen, Frankreich, Niederlande, Dänemark, Schweden und Israel gegen die Firmen Daimler,
BMW, Bosch, Porsche, Varta und Hochtief und gegen die Bundesrepublik Deutschland an.
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April 1999: Der Bevollmächtigte von Münchhausen versuchte mit Hilfe des israelischen Botschafters die
Interessen seiner mittlerweile über 2000 Vollmachtgeber, zu denen auch US-Staatsbürger gehören, in den
mittlerweile regelmäßig tagenden deutsch-amerikanischen Entschädigungs-Verhandlungen vertreten zu
können. Kanzleramts-Minister Hombach lehnte dies in einem Schreiben an das israelische Außenministe-
rium ab.

Im Mai/Juni 1999 versuchte von Münchhausen durch Schreiben an das Kanzleramt und durch
Klage beim Verwaltungsgericht Berlin vergeblich, Zutritt zu den Verhandlungen zu erreichen. Es
bestehe kein Gleichheitsgrundsatz und die Entscheidung zur Teilnahme läge allein bei den beiden
verhandelnden Regierungen.

Im Mai 1999 versuchte die Anwältin Sturman erneut und vergebens, die mittlerweile 2500 Vollmacht-
geber der Hilfs-Kooperative für den US-Markt aufzukaufen. Das Ziel der US-Anwälte sei die Verwaltung
des gesamten Stiftungsvermögens. Dem würde das Konzept der Sparsamkeit und ehrenamtlichen Arbeit
der Kooperative entgegenstehen.

Im Mai 1999 schrieb von Münchhausen an den israelischen Botschafter Herrn Avi Primor in Bonn,
daß insbesondere bei seinen ehemals ungarischen jüdischen Überlebenden Unruhe über die eine schnelle
Entschädigung behindernden Verhaltensweisen auf der US-Seite aufkomme und das Wort vom Zweiten
Verrat immer wieder falle.

Im Juni 1999 trug von Münchhausen seine Beschwerde über die destruktive Vorgehensweise ameri-
kanisch-jüdischer Organisationen und Rechtsanwälte dem zuständigen Abteilungsleiter B. Brown im
Büro des israelischen Premier Ministers in Tel Aviv vor. Die Beschwerde wurde mit Verständnis auf-
genommen, da sie der Einschätzung der Regierung zu entsprechen schien.

Im Juli 1999 erhielt von Münchhausen einen Brief des Bundeskanzlers, in dem eine baldige Stiftungs-
gründung und eine schnelle und unbürokratische Auszahlung versprochen wurden. Die Fortsetzung der
drei von von Münchhausen initiierten Prozesse gegen die Bundesrepublik wünschte der Kanzler wegen
der grundsätzlichen Bedeutung nicht durch Vergleich o.ä. zu beenden.

Im November 1999 erklärte die Firma Porsche nach einem zweifelhaften Prozeßsieg „wegen Ver-
jährung“ vor dem Landgericht Stuttgart, ihre früheren Zwangsarbeiter sofort auszuzahlen. Von
Münchhausen erklärt vor der ARD-Tagesschau dies für ein faires und sportliches Verhalten. Innerhalb
von zwei Wochen haben die gemeldeten Zwangsarbeiter ihre DM 10.000.-

Ende Januar 2000 erfuhr von Münchhausen während einer Pressekonferenz dänischer NS-Opfer-
Organisationen in Kopenhagen, daß die Claims Conference in Bukarest und Frankfurt seine „Elimi-
nierung“ planen. Entsprechende Beweismittel werden der Staatsanwaltschaft übergeben, die Ermitt-
lungen sind nicht abgeschlossen. Von Münchhausen entzog sich aus Sicherheitsgründen für drei Wochen
seinen ansonsten öffentlichen Arbeiten.

Februar bis Mai 2000 versuchte die Jewish Claims Conference (Büro New York und Frankfurt)
mit öffentlichen Verleumdungskampagnen und der Androhung von Gerichtsverfahren vergebens
die Herausgabe der mittlerweile ca. 3.500 Vollmachten der Kooperative. Sie will sie in die Hände
bekommen, um die Tätigkeit von Münchhausens gegen dessen Willen zu beenden. Die Claims Con-
ference trug durch ihre Anwälte wiederholt vor, die Arbeit der Hilfskooperative sei ungesetzlich.
Ein von Münchhausen durch die JCC angedrohtes Gerichtsverfahren kam bisher nicht zu Stande.

Ende Mai 2000 forderte von Münchhausen in einem DPA-Interview die Jewish Claims Conference und
den Zentralrat der Juden in Deutschland auf, alle mögliche Schritte in Richtung US-Anwälte und US-
Regierung zu unternehmen, daß das „Polit- und Profitpokern“ auf dem Rücken der ca. 80jährigen Opfer
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aufhöre und endlich die Auszahlungen beginnen könnten. Beide Organisationen seien für die für die lan-
gen Verzögerungen mitverantwortlich.

Während vieler Reisen in die europäischen Nachbarländer erfährt von Münchhausen, daß weder die Bun-
desregierung noch die Claims Conference die jeweiligen Regierungen noch ihre Opferorganisationen über
die Ziele der Zwangsarbeiterentschädigungsstiftung informiert haben. Es herrscht zunehmend Nervosität
über die nicht endenden wolllenden Verhandlungen. Im April 2000 wird im Bundestag eine erster Ge-
setzentwurf debattiert.

Im Juni 2000 findet in Berlin die 7. Konferenz der Internationalen Hilfskooperative unter Teilnahme
der Repräsentanten von NS-Opferorganisationen und Vertretern jüdischer Gemeinden aus zehn Län-
dern statt. Es wird eine an den Bundespräsidenten und den Bundestag gerichtete Petition beschlossen,
mit den Zahlungen umgehend zu beginnen und die Arbeit in die Hände der regionalen Organisationen zu
legen. Herr Gibowski, der Sprecher der Stiftungsinitiative, sagt den Teilnehmern seine Unterstützung zu.
Er erklärt, daß auch die fast durchgehend falschen Zahlenangaben der auf den Verhandlungen vertretenen
Opferorganisationen und die daraus entstanden Verteilungsprobleme der Gelder zur Verzögerung führen
würden.

Im Juni 2000 haben – neben Organisationen und Gemeinden – ungefähr viertausend Einzelpersonen
ihre Vollmachten an den Bevollmächtigten der Kooperative übergeben. Die Kooperative macht keine
Aquisition, sondern reagiert auf Hilfewünsche. Die Kooperative bemüht sich, alle notwendigen Schritte
zur Vorbereitung der Einzelanträge für eine schnelle Auszahlung durchzuführen. Durch die von der Ko-
operative direkt angesprochenen Firmen Diehl/Nürnberg, Volkswagen, Siemens und Porsche sind schon
etliche Tausend ehemaliger Zwangsarbeiter/innen entschädigt worden. Dabei sind unterschiedliche Aus-
zahlungsmodelle erfolgreich durchgeführt worden.

Für den September 2000 ist eine Folgekonferenz geplant.

Klaus von Münchhausen
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